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Corona - ÜBERSICHT Programme und Maßnahmen 
 
 

1. Programme zur Liquiditätssicherung - über Sächsische Aufbaubank  

2. Kurzarbeitergeld - über Bundesagentur für Arbeit  

3. Corona-Hilfen der Bürgschaftsbank Sachsen 

4. KfW-Corona-Hilfe für Unternehmen  

5. Steuerliche Maßnahmen  

6. Entschädigung wegen Verdienstausfall bei Quarantäne 

 
Quellen:  

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit,  
Landesdirektion Sachsen, 
Industrie- und Handelskammer Sachsen, IHK Dresden 
Sächsische Aufbaubank - Förderbank, 
Bürgschaftsbank Sachsen, 
Kfw-Bank 
Bundesagentur für Arbeit  

 
 
Programme zur Liquiditätssicherung - über Sächsische Aufbaubank  
 
Der Freistaat Sachsen gewährt betroffenen Unternehmen zinssubventionierte Liquiditätshilfedar-
lehen, staatliche Bürgschaften etc., um wegen Lieferengpässen, Auftragsstornierungen oder Zah-
lungsausfällen entstehende Liquiditätsschwierigkeiten zu überbrücken.  
 
Ansprechpartner dafür ist die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB). Die Beratungen dazu 
sind kostenfrei, das Beratungszentrum der SAB ist unter der Hotline-Nummer 0351 4910 1100 zu 
erreichen. 
 
Aktuelle Informationen der SAB unter: https://www.sab.sachsen.de/ 
 
 

tel:0351%204910-1100
https://www.sab.sachsen.de/
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Kurzarbeitergeld - über Bundesagentur für Arbeit  
 
Der Gesetzgeber hat den Zugang zum Kurzarbeitergeld deutlich erleichtert. Bisher mussten Ar-
beitgeber 80 Prozent der ausgefallenen Soziallbeiträge selbst zahlen, nicht nur vom eigenen An-
teil, sondern auch vom Anteil des Arbeitnehmers. Neu ist, dass diese Sozialbeiträge zu 100 Pro-
zent erstattet werden. Betriebe können zudem Kurzarbeitergeld schon nutzen, wenn nur 10 Pro-
zent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind - statt wie bisher ein Drittel. Normaler-
weise wird die Auszahlung von Kurzarbeitergeld auf 12 Monate beschränkt, jetzt kann es auf 24 
Monate verlängert werden. Das Kurzarbeitergeld wird bei der regional zuständigen Agentur für 
Arbeit beantragt. 
Aktuelle Informationen der Bundesagentur für Arbeit unter:  

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533735274092 

Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Sachsen 

 

Corona-Hilfen der Bürgschaftsbank Sachsen 
 
Bei der Bewältigung der Folgen des Coronavirus unterstützt die Bürgschaftbank Sachsen kleine 
und mittlere Unternehmen. 
 
Welche Maßnahmen werden für Kredite zur Überbrückung der Corona-Krise umgesetzt?  

1. Der Bürgschaftshöchstbetrag wird auf € 2,5 Mio. erhöht. 
2. Die Fördermöglichkeiten für Betriebsmittelkredite werden verbessert. 
3. Der Bewilligungsprozess wird beschleunigt 

Was heißt das konkret?  

1. Erhöhung des Bürgschaftsbetrages  

 Der bisherige Bürgschaftshöchstbetrag wird von € 2,0 Mio. auf € 2,5 Mio. erhöht. 
Damit erhöht sich das mögliche zu verbürgende Kreditvolumen auf über € 3,0 Mi-
o. 

2. Verbesserung der Fördermöglichkeiten für Betriebsmittelkredite  

 Verbürgung von bis zu 80% der Kredithöhe statt bisher 60% 
 Halbierung der Bearbeitungsgebühr 

3. Beschleunigung des Bewilligungsprozesses  

 Der Turnus für die Bewilligungsausschüsse wurde von 14-tägig auf wöchentlich 
reduziert. 

Zusagen von "Express-Liquidität" - Bürgschaften von bis zu TEUR 500 innerhalb eines Bankar-
beitstages. 
 
Für den IHK-Kammerbezirk Dresden hat die Bürgschaftsbank Sachsen die Hotline-
Nummer 0172 6028464 eingerichtet. 
 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533735274092
https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus
tel:0172%206028464
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KfW-Corona-Hilfe für Unternehmen  

Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem Unternehmen bei der Be-
wältigung der Corona-Krise unterstützt werden. Hierbei kommt der KfW die Aufgabe zu, die kurz-
fristige Versorgung der Unternehmen mit Liquidität zu erleichtern. Die KfW wird dazu die folgen-
den bestehenden Kreditprogramme auf dem Weg der Bankdurchleitung sowie im Rahmen von 
Konsortialfinanzierungen nutzen und dort die Zugangsbedingungen und Konditionen für Unter-
nehmen verbessern. 
Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die eine Finanzierung aus den nachfolgenden 
Programmen nutzen möchten, wenden sich bitte an ihre Hausbank bzw. an Finanzierungs-
partner, die KfW-Kredite durchleiten: 
 
Bestandsunternehmen, die länger als 5 Jahre am Markt sind: 
 
KfW-Unternehmerkredit  

 Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die durchleitenden Finanzierungspartner 
(in der Regel die Hausbanken) von bis zu 80 % für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR 
Kreditvolumen. Eine höhere Risikoübernahme kann die Bereitschaft der Finanzierungs-
partner für eine Kreditvergabe erleichtern. 

 Öffnung der Haftungsfreistellung auch für Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von 
bis zu 2 Mrd. EUR (bisher: 500 Mio. EUR). 

KfW Kredit für Wachstum  

 Temporäre Erweiterung auf allgemeine Unternehmensfinanzierung inkl. Betriebsmittel im 
Wege der Konsortialfinanzierung (bisher Beschränkung auf Investitionen in Innovation 
und Digitalisierung)  

 Erhöhung der Umsatzgrenze für antragsberechtigte Unternehmen von 2 Mrd. auf 5 Mrd. 
EUR. 

 Erhöhung der anteiligen Risikoübernahme auf bis zu 70 %. Hierdurch wird der Zugang 
von mittelständischen und größeren Unternehmen zu individuell strukturierten, passge-
nauen Konsortialfinanzierungen erleichtert 

Junge Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am Markt sind: 
 
ERP-Gründerkredit - Universell  

 Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80 % für die durchleitenden Finanzierungspartner 
(in der Regel die Hausbanken) für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR. Eine höhere 
Risikoübernahme kann die Bereitschaft der Finanzierungspartner für eine Kreditvergabe 
erleichtern. 

 Öffnung der Haftungsfreistellung für Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis 
zu 2 Mrd. EUR (bisher: 500 Mio. EUR) geöffnet werden. 

KfW-Sonderprogramm für alle entsprechenden Unternehmen 
 
Darüber hinaus wird die KfW ein Sonderprogramm vorbereiten und schnellstmöglich einführen. 
Dafür werden die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich ver-
bessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80 %, bei Investitionen sogar bis zu 90 %. Diese 
sollen auch von Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die krisenbedingt vo-
rübergehend in Finanzierungsschwierigkeiten (krisenadäquate Erhöhung der Risikotoleranz) ge-
raten sind. 
 
Überdies wird die KfW für diese Unternehmen konsortiale Strukturen anbieten. 
 
Der Start dieser Sonderprogramme unterliegt dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die Euro-
päische Kommission. 
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KfW-Unternehmer- wie auch ERP-Gründerkredite sind über Banken und Sparkassen bei der KfW 
zu beantragen. Informationen dazu gibt es auf der Webseite der 
KfW unter https://www.kfw.de/kfw.de.html und bei allen Banken und Sparkassen.  

Die Hotline der KfW für gewerbliche Kredite lautet: 0800 539 9001. 

 

Steuerliche Maßnahmen  

Das Sächsisches Staatsministerium der Finanzen hat mitgeteilt, dass Unternehmen, die in Folge 
des Coronavirus in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, steuerliche Hilfsangebote der Finanz-
ämter nutzen können. Konkret können auf Antrag laufende Vorauszahlungen zur Einkommens-
teuer bzw. Körperschaftsteuer herabgesetzt oder ausgesetzt werden. Fällige Steuerzahlungen 
lassen sich stunden; Säumniszuschläge können erlassen werden. Auch auf Vollstreckungsmaß-
nahmen kann vorübergehend verzichtet werden. Betroffenen Unternehmen wird empfohlen, früh-
zeitig Kontakt mit ihrem zuständigen Finanzamt aufzunehmen. Darüber hinaus hat der Koaliti-
onsausschuss in Berlin steuerpolitische Maßnahmen beschlossen, die die Wirtschaft entlasten 
sollen, wie zum Beispiel verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Wirtschaftsgüter. 

Ansprechpartner der IHK Dresden:  

IHK.ServiceCenter 
Telefon: 0351 2802 802 
E-Mail: service@dresden.ihk.de 
 
 

 
Entschädigung wegen Verdienstausfall bei Quarantäne - über Landesdirektion Sachsen 

Wer aufgrund des Corona-Virus offiziell unter Quarantäne gestellt wird, einem sogenannten „Tä-
tigkeitsverbot“ unterliegt und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, kann über die Landesdirek-
tion Sachsen eine Entschädigung beantragen. 

Bei Angestellten zahlt in der Regel der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt zunächst weiter. Dieser 
kann sich das Geld im Nachhinein von der Landesdirektion Sachsen auf Antrag erstatten lassen. 
Grundlage für die Entschädigung ist das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz). Danach bemisst sich die Entschädigung 
für die ersten sechs Wochen einer Quarantäne nach dem Verdienstausfall, also dem Netto-
Arbeitsentgelt. Vom Beginn der siebenten Woche an richtet sich die Entschädigung nach der 
Höhe des Krankengeldes. 

Sind Arbeitnehmer allerdings arbeitsunfähig – also vom Arzt krankgeschrieben –, treten die Leis-
tungen des Arbeitgebers und der Krankenversicherung vorrangig ein. Für die Zeit einer Krank-
schreibung besteht daher kein Anspruch auf Entschädigung. 

Nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten auch Selbstständige und Freiberufler den Verdienst-
ausfall ersetzt. Grundlage der Berechnung der Entschädigung ist der letzte vorliegende Einkom-
menssteuerbescheid. 

Die Anträge sind innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Tätigkeitsunterbrechung oder dem 
Ende der Quarantäne bei der Landesdirektion Sachsen zu stellen. 

Aktuelle Informationen sowie die entsprechenden Anträge der Landesdirektion Sachsen un-
ter: https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

Ansprechpartnerin: Claudia Gläser  

Telefon: 0371 532 1223 und 0371 532 2099 

 

https://www.dresden.ihk.de/servlet/link_hub?link_id=67015&target=display&link_zusatz=&ref_detail=Pool&ref_knoten_id=120907&ref_sprache=deu
https://www.dresden.ihk.de/servlet/link_hub?link_id=67015&target=display&link_zusatz=&ref_detail=Pool&ref_knoten_id=120907&ref_sprache=deu
https://www.kfw.de/kfw.de.html
tel:0800%20539%209001
https://www.dresden.ihk.de/servlet/mitarbeiter?mitarb_id=1507&ref_knoten_id=120907&ref_detail=portal&ref_sprache=deu
tel:0351%202802-802
mailto:service@dresden.ihk.de
https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854
https://www.dresden.ihk.de/servlet/link_hub?link_id=67010&target=display&link_zusatz=&ref_detail=Pool&ref_knoten_id=120907&ref_sprache=deu

